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Betreff

Auflagen für die Sankt Martinszüge: Sankt Martin Darsteller (Reiter)

Im Zusammenhang mit den Sankt Martins Umzügen, sind uns von ehrenamtlichen
Verantwortlichen aus den Sankt Augustiner Stadtteilen Fragen zugetragen worden, die wir
hiermit an den Bürgermeister der Stadt weiterleiten:

1. Welche Auflagen galten bei den diesjährigen Sankt-Martinsumzügen in der Stadt
Sankt Augustin für die Reiter (Sankt Martin)? Welches Schutzbedürfnis der übrigen
Teilnehmenden, insbesondere Kindern, wurde damit entsprochen?

2. Auf welchen gesetzlichen Grundlagen basieren diese? Wer ist für die Durchsetzung
und Kontrolle der Auflagen in der Verwaltung zuständig und verantwortlich?

3. Im Hinblick auf die Erfahrung als Reiter (Sankt Martin), welche persönlichen
Nachweise müssen erbracht werden? Anzahl Reitstunden und Qualität der
Reiterfahrung?

4. Wie viele Sankt-Martinszüge im Stadtgebiet haben mit dem Einsatz eines Pferdes in
diesem Jahr stattgefunden und wurden die Auflagen kontrolliert? Kam es zu
Zwischenfällen?

5. Gab es Reiter, die in den Vorjahren die Rolle des Sankt Martins ausübten, die dieses
Jahr die Rolle nicht einnehmen konnten, da sie die Auflagen nicht erfüllten? Um wie
viel handelte es sich?
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6. Ist es richtig, dass bei einem Reiter eine kurzfristige komplette Ausnahme aller
Auflagen erteilt wurde? Und wenn ja aus welchem Grund? Wenn ja, wieso wurde
dieser im Vergleich zu anderen bevorzugt behandelt?

7. Teilt die Verwaltung die Auffassung, dass die Auflagen zum Schutz der anderen
Teilnehmer der Sankt-Martinszüge für alle gleich sein müssen und dass eine
Ungleichbehandlung bei den Reitern nicht den rechtlichen Grundsätzen entspricht?

Folgende Frage bitte nichtöffentlich beantworten:

1. Bitte teilen Sie uns mit, welche Reiter namentlich mit welchen Auflagen nachweislich
mit Details zu den Nachweisen die Rolle der Sankt Martins übernommen haben und
wann diesen die Genehmigung der Stadt zur Teilnahme erteilt wurde?

gez. Marc Knülle gez. Heike Borowski


